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Sehr geehrter Herr Assenmacher, sehr geehrter Herr Damblon, 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN begrüßen die Planungen der GWH grundsätzlich und wir 

betrachten die angestrebten Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energie, Sozialer 

Wohnraum, soziale Mischung, Bestandsverbesserungen sehr positiv. 

 

Der diesbezügliche Letter of Intent beinhaltet folgende Textpassage: 

 

 

Wir betonen ausdrücklich, dass wir derzeit und bezogen auf die aktuell handelnden 

Personen bei der GWH keine Bedenken haben, dass die dargestellten Ziele auch umgesetzt 

werden. Doch wenn dieser Letter of Intent eines nicht bietet, dann ist es die im obigen 

Absatz formulierte Konkretisierung und Verbindlichkeit. 

Den Grünen ist bewusst, dass die von der GWH beschriebenen Projekte auf der Grundlage 

des § 34 des Baugesetzbuches erfolgen und daher die grundsätzliche Zulässigkeit der 

Projekte gegeben ist.  

Der vertrauensvolle Austausch mit der GWH und gemeinsam erarbeitete Grundlagen haben 

den Grünen eine ausreichende Basis geboten, um auf einen neuen Bebauungsplan und 

damit auf eine detaillierte Steuerung durch die Stadt Meerbusch zu verzichten. 

Damit wurde für die GWH ein Rahmen geschaffen, zeitnah und mit deutlich geringerem 

Aufwand die Böhler-Siedlung zu erweitern und wichtige, auch klimabezogene Zielsetzungen 

anzupassen. 

Diesen Verzicht möchten wir jedoch nicht so verstehen, dass die Zielkonzepte nun zu 

freiwilligen und optionalen Angeboten erklärt werden. Wir wollen, dass die im obigen Text 

beschriebene Verbindlichkeit keine leere Floskel ist. 
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Vom Grundsatz folgen wir auch dem Antrag der SPD, Details müssen wir in der Fraktion 

jedoch noch klären. 

 

Darüber hinaus erwarten / beantragen wir jedoch Konkretisierungen in verschiedenen 

Bereichen: 

 

 

1. Planungsrecht 

Auszug Letter of Intent 
„Die beiden Parteien sind sich jedoch einig, dass kein Bebauungsplanverfahren eingeleitet und 

keine Veränderungssperre gemäß §14 BauGB beschlossen wird“ 

 

Das meinen wir, kann nur für die derzeitigen Vereinbarungen festgelegt werden. Hier halten wir 

die Ergänzung, „ dass im aktuellen Verfahren kein Bebauungsplanverfahren eingeleitet und 

keine Veränderungssperre gemäß §14 BauGB beschlossen wird, für erforderlich. 

 

 

 

2. KLIAMBEITRAG: 

 

 

Die GWH beschreibt die grundsätzlich zu beachtenden Klimaziele. Auch wenn es hier keine 

rechtliche Vorgabe gibt, würden wir die Verwaltung beauftragen, mit der GWH weitere 

Möglichkeiten klimarelevanter Maßnahmen schon bei der Errichtung der Gebäude zu 

berücksichtigen.  
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Die Konzentration der baulichen Maßnahmen auf die Energiethematik greift zu kurz. Es wäre 

wünschenswert, z.B. Aussagen oder Vereinbarungen zu den Baumaterialien (cradl to cradle), 

zu Holz und zu den Isolierungen (kein Styropor) zu treffen. 

 

----------------------------------------- 

 

3. Fahrradstellplätze 

GWH: 

 

 

Hier sehen wir ein sehr deutliches Konkretisierungspotential.  

„Können? Bestenfalls? Empfiehlt sich? Idealerweise sollten? .. empfiehlt es sich)“  

Dies sind Aussagen die bedauerlicherweise keinerlei Verbindlichkeit bieten. Wir halten 

deshalb eine Konkretisierung und eine Zusage der GWH für erforderlich. 

 

4. Finanzierung 
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Die Formulierung „bis zu 25 % der tatsächlichen Kosten des Umbaus, max. mit 250.000 €“ 

beschreibt nach unserer Auffassung keine ausreichende Verpflichtung. „.. bis zu“ wäre zu 

streichen. 

 

5. Parkraum 

Hier vermissen wir eine Regelung, wie von der Verwaltung angekündigt, dass zusätzlicher 

Parkraum im Rheineck das Parken auf der Römerstraße deutlich reduziert, um einen 

sicheren Radweg herzustellen. 

 

6. Finanzielle Auswirkungen für die Stadt 
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Die Grünen sind der Auffassung, dass zumindest ein etwaiger Kostenrahmen benannt 

werden könnte, zumal auf das Erfordernis der Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt 

hingewiesen wird. Der Rat hat sich „zu gegebener Zeit“ mit diesen HH-Ansätzen zu befassen. 

Es werden aber städtischerseits jetzt bereits Zusagen durch die Stadtverwaltung gemacht. 

Dies dürfte nach unserer Auffassung zwangsläufig zu Ausgaben führen. 

 

VG 

Jürgen Peters 


